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Pflegesatz

Ausbildungs-

refinanzierungsbetrag

Ausbildungszuschlag

Fahrtkosten

= Pflegekassenentgelt

 Unterkunft

Verpflegung

 Investitionskosten

= Gesamtentgelt pro Tag 97,12 € 109,67 € 121,05 € 132,46 € 138,17 €

4,38 € 4,38 €4,38 €4,38 €

9,59 €

0,49 €

65,40 €

17,75 €

9,59 €

0,49 €

18,43 €

77,95 €

Pflegegrad 1

44,48 €

2,00 €

17,75 €

4,38 €

89,33 €

57,03 €

9,59 €

Pflegegrad 2

18,43 €

9,59 €

0,49 €

9,59 €

106,45 €

0,49 € 0,49 €

17,75 € 17,75 €

100,74 €

18,43 € 18,43 €

Pflegegrad 4

18,43 €

79,82 €

2,00 €

17,75 €

Pflegegrad 3

68,41 €

2,00 €2,00 €

Pflegegrad 5

85,53 €

2,00 €
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Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz gibt es ab 2017 statt drei Pflegestufen fünf Pflegegrade, die der individuellen Pflegebedürftigkeit besser gerecht 
werden. Bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit wird nicht mehr zwischen körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigungen differenziert. 
Ob jemand pflegebedürftig ist, bestimmt sich ausschließlich nach dem Grad der Selbstständigkeit. Das bedeutet bspw.: Was kann der Betroffene noch 
alleine und wo benötigt er Unterstützung? 
Ausgehend von der Selbstständigkeit einer Person wird das Stadium der Einschränkung in fünf Grade eingeteilt, von geringer Beeinträchtigung der 
Selbstständigkeit (Pflegegrad 1) bis zur schwersten Beeinträchtigung, die mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung einhergeht 
(Pflegegrad 5). 
Um den Grad der Selbstständigkeit einer Person zu messen, werden Aktivitäten in sechs pflegerelevanten Bereichen eingehend betrachtet. Das neue 
Begutachtungsverfahren berücksichtigt auch den besonderen Hilfe- und Betreuungsbedarf von Menschen mit kognitiven oder psychischen 
Einschränkungen. Es wird nicht wie nach der alten Methode die Zeit gemessen, die zur Pflege der jeweiligen Person benötigt wird, sondern es werden 
Punkte vergeben, die darstellen, inwieweit die Selbstständigkeit einer Person eingeschränkt ist. Anhand der Ergebnisse der Einschätzung wird der 
Pflegebedürftige in einen der fünf Pflegegrade eingeordnet.  
 

Die Pflegegrade 

Pflegegrad 1 

Der Pflegegrad 1 wird für pflegebedürftige Personen vergeben, bei denen keine eingeschränkte Alltagskompetenz (kognitive Einschränkungen) festgestellt 

wird. Bspw. können Personen mit mäßigen, rein motorischen Einschränkungen etwa aufgrund von Wirbelsäulen-, Gelenkerkrankungen oder Restlähmung 

nach Schlaganfall, die Probleme mit dem Gehen und Stehen haben, hier eingruppiert werden. 

Pflegegrad 2 

In den Pflegegrad 2 werden Personen mit und ohne Einschränkung der Alltagskompetenz eingestuft. Bspw. können zur Gruppe der Personen ohne 

eingeschränkte Alltagskompetenz Pflegebedürftige mit stärker ausgeprägten Störungen des Bewegungsapparates sowie mit Folgen eines Schlaganfalls 

gehören. Personen mit erheblicher oder in erhöhtem Maße eingeschränkter Alltagskompetenz können bspw. Betroffene mit einer Demenz im 

Anfangsstadium sein. Körperliche Beeinträchtigungen können, müssen aber nicht hinzukommen 
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Pflegegrad 3  

In den Pflegegrad 3 werden überwiegend Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz eingestuft. Zu dieser Gruppe gehören vor allem Menschen mit 

Demenz oder geistiger Behinderung. Wenn überhaupt, liegt nur eine geringe Beeinträchtigung der Mobilität vor. Betroffene mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz haben schwere motorische Beeinträchtigungen. Bspw. sind es Teillähmungen der Arme und Beine als Folge eines Schlaganfalls, einer 

multiplen Sklerose oder Rückenmarkserkrankungen. Sehr viele Personen haben Probleme beim Stehen und Gehen sowie Funktionsstörungen der Arme. 

Sie sind jedoch in der Lage, sich mit Hilfsmitteln im begrenzten Umfang selbst fortzubewegen und zumindest eine Hand zu gebrauchen.  

 

Pflegegrad 4 

In den Pflegegrad 4 werden überwiegend Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz eingestuft. Bei diesen Personen liegt fast immer eine Demenz 

vor, überwiegend im fortgeschrittenen Stadium. Personen mit weniger ausgeprägten Formen der Demenz, haben zusätzlich Erkrankungen wie Morbus 

Parkinson, Halbseitenlähmung nach Schlaganfall oder Blindheit. Personen mit Einschränkung der Alltagskompetenz sind oft durch eine vollständige 

Immobilität gekennzeichnet. Diese kann z. B. auf einer fortgeschrittenen multiplen Sklerose oder einer Querschnittslähmung beruhen. Möglich ist aber 

auch eine ausgeprägte körperliche Schwäche in hohem Alter. Teillähmungen durch frühere Schlaganfälle, Oberschenkelamputation und Diabetes mellitus 

sind nicht unüblich. Alle Betroffene ohne eingeschränkte Alltagskompetenz in diesem Bereich sind kognitiv noch weitgehend orientiert, können ihre 

Krankengeschichte noch selbst berichten, zeigen aber Konzentrationsstörungen, Verlangsamung, Angst und Stimmungsschwankungen aufgrund ihrer 

schweren Erkrankungen.  

 

Pflegegrad 5 

In den Pflegegrad 5 werden Personen mit Einschränkung der Alltagskompetenz eingestuft, die gleichzeitig hochgradig körperlich beeinträchtigt sind. Sie 

haben eine fortgeschrittene Demenz und körperliche Hinfälligkeit. Zusätzlich können bspw. Halbseitenlähmung nach Schlaganfall, Schluck- und 

Sprachstörungen gegeben sein. Alle Personen sind steh- und gehunfähig und überwiegend bettlägerig. 
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Tagespflege 

Das Angebot der Tagespflege richtet sich an Menschen, die tagsüber unterstützt und begleitet werden möchten, z. B. weil die häusliche Pflegeperson 

beruflich eingebunden ist. Anspruchsberechtigt sind Personen ab dem Pflegegrad 2. 

Die Pflegekasse übernimmt monatlich bis zu 2.085 € für den pflegebedingten Kostenanteil der Tagespflege. Die Leistungen der Tagespflege orientieren sich 

an denen der ambulanten Sachleistungen. Wenn bspw. ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 2 ambulante Sachleistungen für 721 € erhält, so bekommt 

dieser ab 2017 den gleichen Betrag nochmals für die Tagespflege. 

 

So setzt sich das Entgelt zusammen 

Die Kosten für einen Tagespflegeplatz setzen sich aus folgenden Teilentgelten zusammen: 

 Allgemeine Pflegeleistungen: Das Entgelt fällt an für die Pflegeleistungen entsprechend dem individuellen Hilfebedarf (z. B. Körperpflege, Mobilität), 
die soziale Betreuung (z. B. Gruppen- und Einzelangebote) sowie die medizinische Behandlungspflege (z. B. Medikamente richten).  

 Verpflegung: Das Entgelt wird für das Zubereiten und Bereitstellen von Speisen und Getränken berechnet. 

 Unterkunft: Diese Kosten fallen für die hauswirtschaftliche Versorgung (z. B. Zimmereinigung, Wäschepflege), die Haustechnik (z. B. Wasser, Strom, 
Entsorgung) sowie die Unterhaltung von Gebäude und Außenanlage an. 

 Ausbildungsrefinanzierungsbetrag: Die Kosten für die Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege werden durch eine Umlage finanziert. Diese Umlage 
ist von den Seniorenheimen des jeweiligen Bundeslandes unabhängig von der Zahl ihrer Auszubildenden zu entrichten. 

 


